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Rechtliches

Verfügungen mit einstweiliger Geltung

19. Kirchengesetz über die finanzielle
Unterstützung unversorgter Pfarrgemeinden
Der Rechts- und Verfassungsausschuss der Synode
A.B. beschloss am 10. Dezember 2020 gemäß Art. 83
Abs. 6 Kirchenverfassung über Antrag des Evangeli-
schen Oberkirchenrates A.B. nachstehende

Verfügung mit einstweiliger Geltung:
(Motivenbericht Seite 53)

Anwendungsbereich

§ 1
(1) Dieses Kirchengesetz gilt für alle Pfarrgemeinden,
die dem Kirchenregiment der Kirche A.B. unterste-
hen.
(2) Dieses Kirchengesetz gilt nicht für Personalge-
meinden gemäß Art. 25 KV und die Evangelische
Hochschulgemeinde.

Begriffsbestimmung

§ 2
(1) Unversorgt im Sinne dieses Gesetzes ist eine Pfarr-
gemeinde, in der kein geistlicher Amtsträger bzw. kei-
ne geistliche Amtsträgerin im Sinne der Ordnung des
geistlichen Amtes (OdgA) zur geistlichen Versorgung
bestellt oder zugeteilt ist.
(2) Eine Pfarrgemeinde, in der ein Pfarramtskandidat
oder eine Pfarramtskandidatin zugeteilt ist, ist ver-
sorgt.
(3) Eine Pfarrgemeinde gilt im Sinne dieses Gesetzes
als versorgt, wenn die Evangelische Kirche A.B. zur
Versorgung der Pfarrgemeinde Personen, die keine
geistlichen Amtsträger im Sinne der OdgA sind, be-
schäftigt oder im wesentlichen Umfang finanziert.
(4) Der Dienst von ins Ehrenamt Ordinierten, Lekto-
ren und Lektorinnen sowie Lehrvikaren und Lehrvi-
karinnen führt nicht dazu, dass eine Pfarrgemeinde
versorgt ist.

Anspruch

§ 3
(1) Eine Pfarrgemeinde, die mehr als ein Jahr unver-
sorgt ist, hat gegenüber der Evangelischen Kirche
A.B. Anspruch auf eine finanzielle Unterstützungs-
leistung.

(2) Der Anspruch besteht nach Ablauf eines Jahres,
während dessen die Gemeinde unversorgt war und en-
det, sobald die Pfarrgemeinde versorgt ist, spätestens
jedoch nach drei Jahren.
(3) Eine zwischenzeitliche Versorgung für einen Zeit-
raum von unter einem Jahr ist für die Entstehung eines
Anspruches auf eine finanzielle Unterstützungsleis-
tung unschädlich. Die Einjahresfrist nach Abs. 2 be-
ginnt in diesem Fall nicht von neuem zu laufen, son-
dern die Zeiträume vor und nach der Unterbrechung
sind zu addieren.
(4) Der Anspruch besteht nur, wenn die Vorausset-
zungen für den Weiterbestand der amtsführenden
Pfarrstelle vorliegen.
(5) Eine finanzielle Unterstützung gebührt nur Pfarr-
gemeinden. Unversorgte Teilgemeinden haben keinen
Anspruch.
(6) Die finanzielle Unterstützung ist von der Pfarrge-
meinde auf dem Dienstweg beim Evangelischen Ober-
kirchenrat A.B. zu beantragen.
(7) Anträge können maximal für einen Zeitraum von
sechs Monaten rückwirkend gestellt werden.
(8) Über die Entscheidung eines Antrages ist schrift-
lich zu informieren. In Folge kann die Pfarrgemeinde
die bescheidmäßige Erledigung verlangen.

Anspruchshöhe

§ 4
(1) Die finanzielle Unterstützung beträgt pro Pfarrge-
meinde maximal 1.000 EUR pro Monat.
(2) Ergeben die Pfarrstellen in einer Pfarrgemeinde in
Summe weniger als eine Vollzeitstelle, verringert sich
die finanzielle Unterstützung entsprechend dieses Be-
schäftigungsausmaßes.
(3) Für Monate, in denen eine Pfarrgemeinde zeitwei-
se unversorgt ist, steht eine entsprechende anteilige
finanzielle Unterstützung zu.

Fälligkeit

§ 5
Die finanzielle Unterstützung ist jeweils zum Letzten
eines Monats fällig. Die erste Zahlung hat spätestens
zum Letzten des auf die positive Entscheidung fol-
genden Monats zu erfolgen.
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Geltungszeitraum

§ 6
(1) Pfarrgemeinden, die zum 1. September 2020 be-
reits mindestens ein Jahr unversorgt sind, erhalten frü-
hestens am 30. September 2020 eine erste Zahlung.
Die Frist des § 3 Abs. 2 läuft erst ab diesem Zeitpunkt.
(2) Alle anderen unversorgten Pfarrgemeinden erhal-
ten die Unterstützungsleistung, sobald sie ein Jahr un-
versorgt sind.

(3) Dieses Kirchengesetz tritt mit Ablauf des
31. Dezember 2025 außer Kraft.

Dr. Eckart Fussenegger
Vorsitzender

Mag. Martin Eickhoff
Schriftführer

(Zl. G 31; 136/2021 vom 2. Feber 2021)

Verordnungen, Richtlinien und Empfehlungen des Oberkirchenrates A.u.H.B.

20. Verordnung gemäß § 42 Abs. 3 OdgA
über die Ausübung von Nebenämtern

(Nebenamtsverordnung - NAV)
Der Evangelische Oberkirchenrat A.u.H.B. erlässt ge-
mäß § 42 Abs. 3 OdgA, ABl. Nr. 138/2005 idgF
folgende Verordnung:

Geltungsbereich

§ 1
Diese Verordnung gilt für alle geistlichen Amtsträger
und Amtsträgerinnen sowie Dienstnehmer und
Dienstnehmerinnen in Ausbildung zum geistlichen
Amt, die in einem aufrechten Dienstverhältnis zur
Evangelischen Kirche A.B. oder zur Evangelischen
Kirche H.B. oder zur Evangelischen Kirche A.u.H.B.
stehen.

Kirchliche Tätigkeit der geistlichen Amtsträger
und Amtsträgerinnen

§ 2
(1) Der vom Oberkirchenrat A.B., dem Oberkirchenrat
H.B. oder dem Oberkirchenrat A.u.H.B. mit dem or-
dinierten Pfarrer oder der ordinierten Pfarrerin abzu-
schließende Dienstvertrag (Amtsauftrag) umfasst je-
denfalls die mit einer Pfarrstelle unmittelbar durch
Kirchengesetz verbundenen Tätigkeiten, zu welchen
das Repräsentieren der Kirche bei öffentlichen Anläs-
sen und die Teilnahme am kirchlichen Leben, jeweils
in dem für die Kirche erforderlichen Ausmaß, gehört.
Weitere kirchliche Tätigkeiten können als Nebenäm-
ter hinzukommen, entweder bereits als Teil des ur-
sprünglichen Amtsauftrags oder im weiteren Verlauf
des Dienstverhältnisses durch eine als genehmigt gel-
tende Nebenamtstätigkeit gemäß § 3 oder durch eine
erlangte bzw. erteilte Genehmigung der Nebenamts-
tätigkeit gemäß § 4.
(2) Gleiches gilt sinngemäß für den mit Dienstneh-
mern und Dienstnehmerinnen in Ausbildung abzu-
schließenden Dienstvertrag, der in einem Dienstzettel
dokumentiert ist.
(3) Jede genehmigte kirchliche Nebentätigkeit, aus-
genommen die in § 3 Z. 1 und 2 genannten genehmig-

ten Tätigkeiten, unterliegen den Untersagungsvorbe-
halten gemäß den Bestimmungen dieser Verordnung.

Das als genehmigt geltende kirchliche Nebenamt

§ 3
Das kirchliche Nebenamt, beziehungsweise die in
Verbindung damit ausgeübte Tätigkeit, gilt als geneh-
migt:
1. durch Aufnahme in den Amtsauftrag oder Dienst-

zettel;
2. wenn das Amt durch Wahl, Ernennung, Besetzung,

Berufung oder Beauftragung durch die kirchenge-
setzlich dazu berufenen Organe erworben und das
Amt angenommen und die Tätigkeit aufgenommen
wurde. Das kirchenrechtliche Organ, in welchem
das Amt ausgeübt wird, hat diesen Vorgang dem
zuständigen Superintendenten oder der zuständi-
gen Superintendentin, bzw. dem Oberkirchenrat
H.B. oder der sonstigen in Betracht kommenden
Genehmigungsstelle ebenso dem Presbyterium
oder dem entsprechenden kirchlichen Organ, wel-
chem der geistliche Amtsträger oder die geistliche
Amtsträgerin angehört, zu melden.

3. wenn das kirchliche Nebenamt für ein Werk, eine
evangelisch-kirchliche Gemeinschaft oder eine
Anstalt oder Stiftung gemäß Art. 70 Kirchenver-
fassung ausgeübt wird, oder für eine Einrichtung,
die in einem vom Oberkirchenrat A.u.H.B. geführ-
ten und im Internet veröffentlichten Verzeichnis
mit dem Titel „Rechtsträger nebenamtlicher kirch-
licher Tätigkeiten“ namentlich angeführt wird.
Auch für diese Tätigkeiten gelten die Meldepflich-
ten gemäß Abs. 2 sinngemäß.

Genehmigung und Untersagung auf Antrag

§ 4
(1) Für die Genehmigung einer nicht unter § 3 fallen-
den nebenamtlichen kirchlichen Tätigkeit oder für de-
ren Untersagung gelten die folgenden Absätze.
(2) Für die Genehmigung einer nebenamtlichen Tä-
tigkeit zuständig sind:
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1. im Tätigkeitsbereich der Pfarrgemeinden, der Ge-
meindeverbände oder der Superintendenzen der
Superintendent oder die Superintendentin bzw. der
Landessuperintendent oder die Landessuperinten-
dentin;

2. für alle weiteren geistlichen Amtsträger und Amts-
trägerinnen inklusive der Superintendenten und
Superintendentinnen der jeweils zuständige Ober-
kirchenrat;

3. für Dienstnehmer oder Dienstnehmerinnen in Aus-
bildung zum geistlichen Amt der jeweils zuständi-
ge Oberkirchenrat;

4. für die geistlichen Mitglieder eines Oberkirchen-
rates das jeweils zuständige Präsidium der Synode.

(3) Der Antragsteller oder die Antragstellerin hat die
Genehmigung schriftlich bei der zuständigen Stelle zu
beantragen. In dieser Genehmigung ist der Rechtsträ-
ger, für den die Tätigkeit erfolgen soll, zu nennen und
weiters die Tätigkeit zu umschreiben. Die Meldung
hat darzulegen, warum die Tätigkeit im Interesse der
Evangelischen Kirche A.B., der Evangelischen Kirche
H.B. oder der Evangelischen Kirche A.u.H.B. liegt.
Gleichzeitig hat der Antragsteller oder die Antragstel-
lerin das Presbyterium oder das entsprechende kirch-
liche Gremium, welchem der geistliche Amtsträger
oder die geistliche Amtsträgerin angehört oder zuge-
teilt ist, von der beabsichtigten kirchlichen Neben-
amtstätigkeit zu verständigen.
(4) Die beantragte Zustimmung gilt als erteilt, wenn
innerhalb von sechs Wochen ab dem Einlangen der
Meldung bei der zuständigen Genehmigungsstelle die
beantragte Tätigkeit nicht untersagt wird. Die auf die-
sem Weg erteilte Genehmigung ist der antragstellen-
den Person schriftlich binnen 14 Tagen nach Ablauf
der Untersagungsfrist zu bestätigen und dem zustän-
digen Presbyterium oder der sonstigen zuständigen
Stelle bekanntzugeben.
(5) Einer allfälligen Untersagung durch den Superin-
tendenten oder die Superintendentin oder durch den
Landessuperintendenten oder die Landessuperinten-
dentin hat eine Beratung im Superintendentialaus-
schuss bzw. dem Oberkirchenrat H.B. vorauszugehen.
Eine allfällige Untersagung ist unverzüglich nach Be-
schlussfassung der antragstellenden Person bekannt-
zugeben. Eine Untersagung erfolgt als dienstrechtli-
che Entscheidung der Dienstgeberin ohne Bescheid-
charakter. Von der erfolgten Untersagung ist das zu-
ständige Presbyterium oder die sonstige zuständige
Stelle zu verständigen.
(6) Vor dem Wirksamwerden der Genehmigung darf
die Tätigkeit nicht aufgenommen werden. Wird für ein
kirchliches Nebenamt binnen 14 Tagen nach einer die
Tätigkeit begründenden Wahl die Genehmigung be-
antragt und in der Folge durch Nichtuntersagung er-
teilt, wirkt die Genehmigungserteilung zurück auf den
Tag der Wahlannahme.

Listen über genehmigte kirchliche
Nebenamtstätigkeiten

§ 5
Jede Superintendentur und jeder Oberkirchenrat füh-
ren eine Liste mit sämtlichen kirchlichen Nebenäm-
tern der ihr hinsichtlich dieser Tätigkeiten zugerech-
neten geistlichen Amtsträger und Amtsträgerinnen,
sowie der Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen in
Ausbildung.

Untersagung genehmigter nebenamtlicher
Tätigkeiten

§ 6
(1) Falls die Führung eines kirchlichen Nebenamtes
zur Vernachlässigung der Amtspflichten oder zu ei-
nem wesentlichen und dauerhaften Interessenskon-
flikt oder zu einer Überbelastung der betroffenen Per-
son geführt hat und der geistliche Amtsträger oder die
geistliche Amtsträgerin oder der Dienstnehmer oder
die Dienstnehmerin in Ausbildung nach einem hierzu
geführten Gespräch mit der übergeordneten kirchli-
chen Stelle nicht bereit ist, das kirchliche Nebenamt
einzuschränken oder zurückzulegen, ist die jeweilige
Genehmigungsstelle, der Superintendent oder die
Superintendentin nach zuvor erfolgter Beratung im
Superintendentialausschuss bzw. der Oberkirchenrat
H.B. nach zuvor vorgenommener Beratung im Kir-
chenpresbyterium H.B. berechtigt, der betroffenen
Person das kirchliche Nebenamt einzuschränken oder
befristet oder auf Dauer zu untersagen.
(2) Die Ausübung kirchlicher Nebenämter, welche
gem. § 3 Z. 1 oder 2 genehmigt sind, kann im Rahmen
dieser Verordnung nicht eingeschränkt oder untersagt
werden.

Rechtsbehelf gegen Untersagungsbeschlüsse

§ 7
(1) Gegen Beschlüsse, welche eine gänzliche oder
teilweise Untersagung von zur Genehmigung bean-
tragten oder bereits genehmigten kirchlichen Neben-
amtstätigkeiten enthalten, steht der betroffenen Person
binnen zwei Wochen ab erfolgtem Zugang des Be-
schlusses das Recht einer Beschwerde an den Perso-
nalsenat (§ 17 OdgA) zu, wodurch der beeinspruchte
Beschluss seine Wirksamkeit verliert und die Ent-
scheidungsbefugnis in der gegenständlichen Angele-
genheit auf den Personalsenat übergeht.
(2) Weitergehende Rechtsbehelfe stehen den betrof-
fenen Personen nicht zu.
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Übergangsbestimmung

§ 8
Bestehende kirchliche Nebenämter sind binnen sechs
Monaten ab Wirksamwerden der Verordnung von den
geistlichen Amtsträgern und Amtsträgerinnen bzw.
von den Dienstnehmern oder Dienstnehmerinnen in
Ausbildung den zuständigen Genehmigungsstellen
zur Aufnahme in die Listen gemäß § 5 zu melden. Be-

stehen Differenzen bezüglich der Aufnahme in die
Bestandslisten, ist nach den Bestimmungen dieser
Verordnung zur Erlangung einer Genehmigung für
das kirchliche Nebenamt vorzugehen.

Mag. Michael Chalupka
Bischof

Mag.a Ingrid Bachler
Oberkirchenrätin

(Zl. G 32; 151/2021 vom 3. Feber 2021)

Kundmachungen des Oberkirchenrates A.B.

21. Haushaltsplan der Evangelischen Kirche
A.B. in Österreich für das Jahr 2021

Der vom Kirchenamt A.B. erstellte und vom Oberkir-
chenrat A.B. vorgelegte Haushaltsplan der Evangeli-
schen Kirche A.B. in Österreich für das Jahr 2021
wurde in der Sitzung des Finanzausschusses A.B. am
7. Dezember 2020 genehmigt.
Um die Vergleichbarkeit mit dem Jahresabschluss
sicherzustellen, wird der Haushaltsplan für 2021 in
Form einer Planbilanz und einer Plan-, Gewinn- und
Verlustrechnung dargestellt.
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Der Haushaltsplan der Evangelischen Kirche A.B. in
Österreich für das Jahr 2021 enthält folgende nur von
der Evangelischen Kirche A.B. in Österreich getrage-
ne Subventionen:
- Für das Werk für Evangelisation und Gemeinde-

aufbau EUR 102.000 nach EUR 100.000 im Vor-
jahr.

- Für das Bibelzentrum EUR 35.000 nach
EUR 35.000 im Vorjahr.

- Für den Diakonie Flüchtlingsdienst (Hilfswerk)
EUR 35.000 nach EUR 35.000 im Vorjahr.

Subventionen, die gemeinsam mit der Evangelischen
Kirche A.u.H.B. in Österreich getragen werden, wer-
den mit dem Haushaltsplan der Evangelischen Kirche
A.u.H.B. in Österreich veröffentlicht.
(Zl. LK 022; 138/2021 vom 2. Feber 2021)

Personalia

Stellenausschreibungen A.B.

Allgemeiner Hinweis zu den Ausschreibungen
Bewerberinnen und Bewerber auf Pfarrstellen, die mit Erteilung des Religionsunterrichts verbunden sind, sind
gebeten, bezüglich einer notwendigen Online-Bewerbung bei der jeweiligen Bildungsdirektion den Kontakt mit
dem/der zuständigen Fachinspektor/Fachinspektorin für den evangelischen Religionsunterricht aufzunehmen.

22. Verschiebung des Wahltermins für die
Wahl der Superintendentialkuratorin/des

Superintendentialkurators der Evangelischen
Superintendenz A.B. Salzburg und Tirol

Der Wahltermin für die in ABl. Nr. 196/2020 ausge-
schriebene Wahl der Superintendentialkuratorin/des
Superintendentialkurators der Evangelischen Super-
intendenz A.B. Salzburg und Tirol wird aufgrund der

Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pande-
mie von 20. März 2021 auf 19. Juni 2021 verschoben.
Das Verfahren zur Nominierung von Kandidaten und
Kandidatinnen ist mit der in ABl. Nr. 196/2020 kund-
gemachten Frist und der in ABl. Nr. 8/2021 verlaut-
barten Verkürzung der Frist bereits abgeschlossen.
(Zl. SUP 05; 230/2021 vom 17. Feber 2021)
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23. Ausschreibung (erste) der Pfarrstelle der
Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. Arriach

Hiermit wird die Pfarrstelle der Evangelischen Pfarr-
gemeinde A.B. Arriach zur ehestmöglichen Besetzung
ausgeschrieben.
Arriach ist eine Toleranzgemeinde. Die Pfarrgemein-
de zählt 801 Gemeindeglieder. Zwei Drittel der
Arriacher Bevölkerung sind evangelisch. Arriach liegt
im Mittelpunkt von Kärnten. Wir haben eine Volks-
schule und einen Kindergarten im Ort, eine Neue Mit-
telschule in der Nachbargemeinde Treffen sowie alle
weiterführenden Schulen und Schultypen im 20 Kilo-
meter entfernten Villach. Mehrere Schigebiete und
Badeseen befinden sich in unmittelbarer Nähe unseres
Ortes, der auf 900 Meter Seehöhe liegt und sich durch
viele Sonnenstunden und sehr gute Luftgüte auszeich-
net.
Wer die Berge liebt, ist hier ganz richtig.
Im Besonderen erwarten wir uns von unserem
Pfarrer oder unserer Pfarrerin:
- regelmäßige Gottesdienste an Sonn- und Feierta-

gen in Arriach;
- Amtshandlungen;
- Begleitung und Betreuung der Arbeit mit Kindern,

Jugendlichen, Konfirmand/inn/en und Frauen;
- Leitung des Pfarramtes;
- gute Kontaktpflege mit der Bevölkerung und mit

den umliegenden Pfarrgemeinden.
Da es sich um eine 75%ige Pfarrstelle handelt, ist im
entsprechenden Ausmaß Religionsunterricht zu halten
(elf Wochenstunden).
Wir bieten:
- Im großen Pfarrhaus befindet sich im 1. Stock die

neu renovierte Wohnung mit 138 m², aufgeteilt auf
fünf Zimmer mit eingerichteter Küche, Bad und
WC.

- Im Erdgeschoß des Pfarrhauses befinden sich die
ebenfalls neu renovierte Pfarrkanzlei, ein Arbeits-
raum und ein Sitzungsraum.

- Die Heizung wurde 2011 auf Fernwärme umge-
stellt.

- Zum Pfarrhaus gehören eine Garage, ein Carport
und ein großer Garten.

Ein engagiertes Presbyterium und ebensolche Mitar-
beiter freuen sich auf eine gute Zusammenarbeit. Wir
sind offen für neue Ideen in der Gemeindearbeit.
Weitere Informationen erhalten Sie von Kurator
Dieter Unterköfler, Tel. 0650 851 60 00 und Pfarrer
Mag. Thomas Körner, Tel. 0660 475 48 38.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Diese senden Sie
bitte bis 14. April 2021 an das Presbyterium der Evan-
gelischen Pfarrgemeinde A.B. Arriach, z.Hd. Kurator
Dieter Unterköfler, Arriach 29, 9543 Arriach, E-Mail:
PG.Arriach@evang.at.
(Zl. GD 107; 194/2021 vom 11. Februar 2021)

24. Ausschreibung (erste) der Pfarrstelle der
Evangelischen Pfarrgemeinde A.u.H.B.

Bruck an der Mur
Ausschreibung (erste) der Pfarrstelle der Evangeli-
schen Pfarrgemeinde A.u.H.B. Bruck an der Mur.
Die Pfarrstelle der Pfarrgemeinde Bruck A.u.H.B.
Bruck an der Mur wird hiermit zur Neubesetzung ab
1. September 2021 ausgeschrieben.
Im Schuljahr 2020/2021 wird sie von einem Pfarr-
amtskandidaten betreut, der die Pfarrgemeinde Ende
August verlässt.
Daher suchen wir eine/n engagierte/n Pfarrer/in, die/
der unsere Gemeinde mit Freude leitet, die derzeitige
Arbeit unterstützt und neue Impulse und Ideen in das
Gemeindeleben bringt.
Rund 900 Evangelische leben derzeit in unserer Ge-
meinde. Sie umfasst neben Bruck/Mur und dem ein-
gemeindeten Ortsteil Oberaich das Lamingtal bis
Tragöß, das Murtal flussabwärts bis Mixnitz und das
Breitenauer Tal am Fuße des Hochlantsch mit den
Ortschaften St. Jakob und St. Erhard.
Das Zentrum bildet die Evangelische Kirche in Bruck/
Mur, hier feiern wir an jedem Sonn- und Feiertag Got-
tesdienst. Darüber hinaus werden die Predigtstellen in
Tragöß und in St. Jakob mitbetreut, wo jeweils zu-
mindest zwei Gottesdienste im Jahr gefeiert werden,
im Seniorenheim in Bruck/Mur, Altersheimgasse, und
im Seniorenpark in Oberaich jeweils einmal im Monat
und im Landeskrankenhaus Bruck/Mur fallweise.
Ein Lektor und zwei Lektorinnen unterstützen die/den
Pfarrer/in dabei, zwei Organisten sorgen für die mu-
sikalische Begleitung der Gottesdienste.
Ein kleiner Kreis von Mitarbeitern gestaltet Kinder-
und Krabbelgottesdienste und über das Jahr verteilt
einige Events für Kinder und Jugendliche. Wir sind
eine Tauftropfengemeinde. Die Tauftropfen-Beauf-
tragten sind sehr bemüht, durch Besuche besten Kon-
takt zu den Familien der Täuflinge und Kleinkinder zu
halten.
Einmal pro Monat trifft sich ein Seniorenkreis, in dem
Wissenswertes vermittelt wird und in einem gemütli-
chen Teil endet. In 14-tägigem Rhythmus gibt es eine
Bibelrunde. Eine recht engagierte Gruppe von Frauen
gestaltet an jedem Sonntag den Kirchenkaffee, der
sehr gerne angenommen wird und die Gemeinschaft
fördert.
Zur Bewältigung und Unterstützung der Büroarbeit ist
eine Kanzleikraft geringfügig angestellt und steht an
zwei Vormittagen in der Woche zur Verfügung.
Das ökumenische Klima in Bruck ist überaus gut und
von gegenseitigem Respekt geprägt, die Zusammen-
arbeit mit der römisch-katholischen Kirche ist sehr
harmonisch.
Bruck/Mur ist eine Schulstadt: Das BRG/BG befindet
sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Pfarrhaus,
HAK/HASCH, eine Bundesanstalt für Kindergarten-
pädagogik sowie die bundesweit einzige Bundeslehr-

Amtsblatt für die Evangelische Kirche in Österreich Feber 2021   33



anstalt für Forstwirtschaft sind innerhalb kurzer Zeit
erreichbar. In Absprache mit dem Schulamt wird die
Pfarrerin oder der Pfarrer in einer dieser Schulen den
Religionsunterricht im Ausmaß von acht Wochen-
stunden erteilen.
Der/Dem zukünftigen Pfarrer/in bieten wir eine schö-
ne, geräumige Dienstwohnung im ersten Stock des
Pfarrhauses (ruhige Wohngegend) mit etwa 150 m²
Wohnfläche (Wohnküche, Stüberl, ein kleines Zim-
mer, vier größere Zimmer und ein wunderschönes Er-
kerzimmer), dazu einen großen parkähnlichen Garten
und zwei Garagen. Wenn gewünscht, ist auch ein Ge-
müsegarten im Kirchengelände vorhanden.
Unser Presbyterium freut sich auf eine gute Zusam-
menarbeit mit der/dem zukünftigen Pfarrer/in.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 31. Mai
2021 an das Presbyterium der Evangelischen Pfarrge-
meinde A.u.H.B. Bruck/Mur, Grabenfeldstraße 4,
8600 Bruck/Mur.
Auskünfte erteilen gerne Administratorin Pfarrerin
Daniela Weber, Tel. 0699 188 77 687 und Kuratorin
Christine Mahrer, Tel. 0664 536 49 79.
(Zl. GD 124; 104/2021 vom 25. Jänner 2021)

25. Ausschreibung (erste) der dritten
Pfarrstelle der Evangelischen Pfarrgemeinde

A.u.H.B. Graz-Heilandskirche mit
Schwerpunkt Tochtergemeinde Liebenau

Die Evangelische Pfarrgemeinde Graz-Heilandskir-
che schreibt zum 1. September 2021 die dritte, nicht
mit der Amtsführung verbundene Pfarrstelle aus. Die
ausgeschriebene Pfarrstelle ist schwerpunktmäßig der
Tochtergemeinde Liebenau zugeordnet.
Wer wir sind:
- Die Pfarrgemeinde zählt knapp 6.000 Gemeinde-

mitglieder und umfasst das Stadtzentrum, acht
Grazer Bezirke und 13 Gemeinden im Umland. Sie
besteht aus der Muttergemeinde Heilandskirche
(zwei Pfarrstellen) und der Tochtergemeinde
Liebenau-Erlöserkirche, der eine weitere (dritte)
Pfarrstelle zugeordnet ist.

- Die Pfarrgemeinde ist gesellschaftspolitisch wach
und engagiert. Wir stehen in lebendigem Dialog
mit Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Kultur.
Als Minderheit in Österreich wissen wir uns auch
besonders anderen Minderheiten und Menschen
am Rande unserer Gesellschaft verpflichtet.

- Die Tochtergemeinde Liebenau umfasst den
Grazer Stadtbezirk Liebenau, einen Teil des Stadt-
bezirkes St. Peter sowie die im Südosten angren-
zenden Siedlungsgebiete des Bezirkes Graz-
Umgebung mit insgesamt circa 1.450 Gemeinde-
mitgliedern.

- Die Tochtergemeinde Liebenau hat eine eigenstän-
dige Gemeindeleitung und ein Gemeindezentrum
mit Büroräumen, Gemeindesaal, Kinderraum,

Pfarrgarten und Pfarrerdienstwohnung in der
Raiffeisenstraße 166 in Graz-Liebenau.

Besondere Schwerpunkte der Tochtergemeinde:
- Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien

(TrippTrapp-, Kinder- und Familiengottesdienste,
KinderSommerWoche, Familienwochenende,
Konfirmand/inn/enarbeit, Kindernachmittage …);

- ökumenische Zusammenarbeit mit den römisch-
katholischen Nachbargemeinden (Seniorenkreis,
Ausflüge, Kulturabende …);

- thematische Gottesdienste;
- engagierte Diakonie.
Aufgaben und Schwerpunkte der Pfarrstelle:
I.) In der Tochtergemeinde
- Die Tochtergemeinde feiert Gottesdienste und

Familiengottesdienste an Sonn- und Feiertagen in
der Erlöserkirche in Liebenau. Am 5. Sonntag im
Monat gibt es einen Gottesdienst anderer Art mit
Lesung und Musik: „Sinn & Klang“.

- Religionsunterricht ist im Umfang von acht
Wochenstunden zu halten.

- Leitung und Mitarbeit in der Arbeit mit Kindern,
Jugendlichen und Familien in Kooperation mit der
Gemeindepädagogin, einschließlich der Gestal-
tung des Konfi-Kurses.

- Zusammenarbeit mit der Gemeindepädagogin in
Gestaltung und Leitung von Kreisen und Veran-
staltungen (Frauenkreis, Seniorenkreis, Besuchs-
dienst, Sommerfest …).

- Gewinnung, Begleitung und Schulung von ehren-
amtlichen Mitarbeiter/inne/n (Gemeindevertreter/
innen, Lektor/inn/en, Jugendmitarbeiter/innen …).

- Ein wachsender Teil der Gemeinde wohnt in Um-
landgemeinden (Graz-Umgebung). Wir wünschen
uns neue Impulse für die Gemeindearbeit in diesen
Umlandgemeinden.

- Leitung des Pfarramtes der Tochtergemeinde.
II.) Mitarbeit in der Pfarrgemeinde
- Zusammenarbeit mit den Pfarrern und Mitarbeiter/

inne/n der Pfarrgemeinde und Mitwirkung in Gre-
mien laut Gemeindeordnung.

- Kooperation bei der Konfi-Arbeit (insbesondere
Konfi-Wochenenden).

- Freizeiten der Evangelischen Jugend Heilands-
kirche.

- Mitgestaltung der Öffentlichkeitsarbeit.
Wir bieten:
- die Möglichkeit, das gemeindliche Leben auch

nach eigenen Stärken und Ideen zu gestalten.
- hauptamtliche Mitarbeiter/innen: Büromitarbeite-

rin im Pfarramt (19 Stunden) und Gemeindepäda-
gogin mit den Schwerpunkten Kinder, Jugend und
Familien sowie Diakonie (20 Stunden).

- ein von der Pfarrgemeinde geführtes Matriken-
und Kirchenbeitragswesen.
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- vielfache Unterstützung durch ehrenamtliche Mit-
arbeiter/innen einschließlich von derzeit vier Lek-
tor/inn/en, ehrenamtlichem Kirchendienst sowie
„helfenden Händen“ in Haus und Garten.

- ein attraktives, familienfreundliches Wohnumfeld
in der zweitgrößten Stadt Österreichs mit entspre-
chenden Bildungs- und Kultureinrichtungen sowie
Sport- und Freizeitmöglichkeiten.

- eine Dienstwohnung im Pfarrhaus (Erdgeschoß,
circa 92 m², Terrasse, großer Gemeindegarten).
Auch eine große Familie ist willkommen! In die-
sem Fall kann im Einvernehmen eine größere
Wohnung angemietet werden.

Wir suchen eine/n Pfarrer/in:
- die/der fundierte theologische Arbeit leisten kann.
- zu deren/dessen Stärken Teamfähigkeit und Kon-

taktfreude zählen.
- die/der einen wertschätzenden Umgang mit allen

pflegt.
- mit Begeisterungsfähigkeit, Gestaltungsfreude

und Offenheit für Neues.
- mit der Bereitschaft zu Fort- und Weiterbildung.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis spätestens
3. Mai 2021 an das Presbyterium der Evangelischen
Pfarrgemeinde A.u.H.B. Graz Heilandskirche, Kaiser-
Josef-Platz 9, 8010 Graz, bzw. an Kuratorin Mag.a

Dr.in Angelika Halbedl-Herrich, E-Mail: kuratorin@
heilandskirche.st.
Weitere Auskünfte und eine Führung durch die
Gemeinde geben gerne die Tochtergemeindekuratorin
Gisela Decker, Tel. 0699 188 78 679, E-Mail:
kurator@evang-liebenau.at oder Pfarrer Mag.
Manfred Perko, Tel. 0699 188 77 652 und der
amtsführende Pfarrer Matthias Weigold, MTh,
Tel. 0699 188 77 686.
Die Pfarrgemeinde ist auch unter Tel. 059 1517 60 800
erreichbar.
Beachten Sie bitte auch weitere Informationen auf
unseren Homepages www.evang-liebenau.at,
www.heilandskirche.st und www.ejhk.org.
(Zl. GD 164; 195/2021 vom 11. Februar 2021)

26. Ausschreibung (zweite) der Pfarrstelle der
Evangelischen Pfarrgemeinde A.B.

Oberinntal
Arbeiten, wo andere Urlaub machen!
Die Pfarrstelle der Evangelischen Pfarrgemeinde A.B.
Oberinntal (Landeck) mit Sitz in 6500 Landeck - Tirol
soll mit 1. September 2021 neu besetzt werden.
Die Pfarrstelle umfasst die Bezirke Landeck und Imst
mit 54 politischen Gemeinden. Hier leben derzeit rund
850 Gemeindemitglieder.
Gottesdienste feiern wir 14-tägig (und an Feiertagen)
in der Evangelischen Markuskirche in Landeck,
14-tägig (und an Feiertagen) in der römisch-katholi-

schen Johanneskirche in Imst, einmal monatlich in der
römisch-katholischen Pfarrkirche Barwies am
Mieminger Plateau und gelegentlich in den römisch-
katholischen Pfarrkirchen in St. Anton und Serfaus.
Es steht ein schönes, renoviertes Pfarrhaus mit 125 m²
Wohnfläche zur Verfügung, dazu eine doppelte Gara-
ge und ein Abstellraum. Im Erdgeschoß des Pfarrhau-
ses befinden sich die Büro- und Kellerräume. Ein
separates Gästezimmer mit Dusche und WC steht im
Halbstock zur Verfügung.
Unterhalb der Kirche haben wir einen gemütlichen
Gemeindesaal sowie eine Küche, ein Bad und einen
kleinen Jugendraum. Hier veranstalten wir diverse
Zusammentreffen für Jung & Alt und auch unseren
beliebten Kirchenkaffee.
Eine Lektorin und zwei Lektoren sowie ein engagier-
tes Mitarbeiterteam stehen der/dem neuen Pfarrer/in
zur Seite.
Die Religionsunterrichtsverpflichtung beträgt acht
Wochenstunden und umfasst den AHS/BHS-Bereich
in den Bezirken Landeck und Imst sowie fallweise
Religionsunterrichtsstunden an APS. Die/Der
Pfarrer/in wird im APS-Bereich im Bezirk Imst durch
einen Religionspädagogen unterstützt.
Zu den weiteren Aufgaben gehören neben Amtshand-
lungen auch die Begleitung der Konfirmand/inn/en,
Teilnahme am öffentlichen Leben, Krankenhausseel-
sorge und Hausbesuche.
Da viele von uns in konfessionsverbindenden Partner-
schaften leben, ist uns ein gutes ökumenisches Mitei-
nander wichtig.
Die/Der kommende Pfarrer/in sollte bestehende
Strukturen verstehen, sie aber auch infrage stellen. Sie/
Er sollte willens sein, mit eigenen Ideen, Fantasie und
Kreativität auch neue Wege mit dem Presbyterium zu
gehen. Dies schließt die Wahl der Gottesdienste und
deren Orte mit ein. Wir legen dabei großen Wert auf
Gestaltungsfreiheit und den Willen zur eigenen
Schwerpunktsetzung im Dialog mit dem Presbyterium
und der Gemeindevertretung.
Wir sehen unsere Pfarrgemeinde auch als Teil des tou-
ristischen Angebotes in unserer Region. Dabei geht es
uns darum, den Touristen in seiner spirituellen Be-
dürftigkeit zu sehen und seiner Reise einen tieferen
Sinn zu geben. In Zusammenarbeit mit der/dem neuen
Pfarrer/in möchten wir entsprechende Konzepte ent-
wickeln.
Das Presbyterium will zusammen mit der/dem künf-
tigen Pfarrer/in einen Raum mit genügend Platz für
geistliche Bedürfnisse schaffen, für Fragen und Ant-
worten, die unser Leben bestimmen. Wir sehen dabei
unsere Kirche als Ort der Begegnung und Besinnung.
Bei all unseren Wünschen und Plänen lassen wir uns
von Jesu Auftrag leiten, durch unseren Glauben eine
starke Beziehung zu Gott zu suchen und dabei auf Joh.
15,5 zu hören: ,,... ohne mich könnt ihr nichts tun.“. In
unserer Kirchengemeinde soll die Lust auf die Bibel
(wieder) geweckt und biblischer Content in die
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Gegenwart getragen werden, damit Zukunft eine
Chance erhält.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Diese richten Sie
bitte per E-Mail bis 30. April 2021 an das Presbyte-
rium der Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. Oberinn-
tal, Urtlweg 30a, 6500 Landeck, z.H. Kurator Andreas
Meinel, E-Mail: evang.landeck-imst@gmx,at.
(Zl. GD 412; 191/2021 vom 11. Februar 2021)

27. Ausschreibung (erste) der mit der
Amtsführung verbundenen Pfarrstelle der

Evangelischen Pfarrgemeinde A.u.H.B.
Salzburg Auferstehungskirche

Die Evangelische Pfarrgemeinde A.u.H.B. Salzburg
Auferstehungskirche schreibt zum 1. September 2021
wegen der Pensionierung des amtsführenden Pfarrers
die mit der Amtsführung verbundene Pfarrstelle aus.
Die Pfarrgemeinde zählt rund 2.000 Gemeindeglieder.
Das Gemeindegebiet umfasst den Süden der Stadt
Salzburg links der Salzach sowie die politischen Ge-
meinden Anif und Grödig.
Schulen verschiedener Schultypen, die Pädagogische
Hochschule, die Naturwissenschaftliche und die
Geisteswissenschaftliche Fakultät der Universität und
alle Schulen des Diakonievereines befinden sich auf
dem Gemeindegebiet. Das Studentenheim Katharina
Bora ist im Pfarrzentrum integriert.
Die Gemeinde Auferstehungskirche ist durch Zuzug,
besonders nach dem Zweiten Weltkrieg, und durch die
nachfolgende Teilung der Gemeinde Salzburg Chris-
tuskirche entstanden. Nach wie vor werden laufend
neue Siedlungen im Süden der Stadt gebaut. Durch
diese Gegebenheiten gibt es einen starken Wechsel
von Zu- und Abzug auf dem Gebiet unserer Pfarrge-
meinde.
Das Gemeindezentrum ist mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln gut erreichbar und hat einen Garten. Der Bau
wurde vor 20 Jahren errichtet, die Pfarrwohnung wird
gerade neu saniert. Sie hat 106 m² (kann bei Bedarf
erweitert werden) mit gartenseitigem Balkon, Abstell-
raum, Kellerabteil, Carport sowie Gartenbenützung.
Außerhalb der Wohnung steht ein zusätzliches Büro
zur Verfügung.
Aufgaben und Schwerpunkte der mit der Amtsführung
verbundenen 100 % Pfarrstelle sowie der gleichzeitig
ausgeschriebenen 50 % Pfarrstelle (in Kombination
mit 20 % EHG-Stelle und 30 % Pfarrstelle mit voller
Lehrverpflichtung):
In der Auferstehungskirche werden Gottesdienste an
allen Sonn- und Feiertagen gefeiert, in den drei großen
Altersheimen auf unserem Gemeindegebiet einmal im
Monat.
Die Gottesdienste, Amtshandlungen, Seelsorge und
schwerpunktmäßigen Arbeitsgebiete werden unter
den Inhaber/inne/n der beiden Pfarrstellen, der amts-
führenden Stelle und der 50 % Pfarrstelle im Einver-
nehmen mit dem Presbyterium festgelegt. So soll den

individuellen Begabungen der Bewerber/innen mög-
lichst entgegengekommen und die Teamarbeit geför-
dert werden. Da beide Pfarrstellen gleichzeitig ausge-
schrieben werden, ergibt sich die einmalige Chance
einer Neuaufteilung der Arbeitsbereiche.
Wir bieten:
ein herausforderndes, interessantes Tätigkeitsfeld, das
Spielraum für Eigeninitiative und Gestaltung nach ei-
genen Stärken und Ideen bietet. Unterstützt werden
Sie dabei von einem engagierten Team von kompe-
tenten Haupt- und Ehrenamtlichen in allen Alters-
gruppen:
- eine halbtags beschäftigte Sekretärin sorgt für eine

geordnete Gemeindeadministration;
- die Liegenschaft wird von einem Küster betreut;
- es gibt gemeindeübergreifende sowie gemeindeei-

gene Jugendreferent/inn/en für die Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen;

- der Kirchenmusiker unserer Gemeinde plant die
kirchenmusikalischen Aktivitäten der Gemeinde;

- Besuchsdienstkreis für Geburtstagsbesuche und
weitere ehrenamtliche Mitarbeiter/innen;

- mehrere Lektor/inn/en;
- Kirchenbeitragsverband und Gemeindeverband

der evangelischen Salzburger Gemeinden;
- ökumenische Kontakte/Kanzeltausch und vorhan-

dene Kontakte zu katholischen Schwestergemein-
den.

Wir wünschen uns:
- Betreuung der vorhandenen Angebote für Men-

schen aller Altersgruppen, Begleitung der ehren-
amtlich Tätigen und Einbringung von neuen Ideen;

- Unterstützung und weiteren Ausbau der diakoni-
schen Arbeit der (ehrenamtlichen) Mitarbeiter/in-
nen. Die barrierefreie Bauweise der Kirche und der
Gemeinderäume sowie die gute Beheizbarkeit und
das große Parkareal für die Friedhofsbesucher/in-
nen bieten gute infrastrukturelle Möglichkeiten.

- Aufbau der Gemeindeentwicklung in der Wohn-
bereichsarbeit - Zusammenarbeit mit der Diakonie
und deren Einrichtungen vor Ort;

- Zusammenarbeit mit den beiden anderen evange-
lischen Gemeinden der Stadt Salzburg und Mitar-
beit in diversen übergemeindlichen Gremien;

- Fortführung der guten ökumenischen Kontakte zu
den katholischen Schwestergemeinden;

- Aufbau von interreligiösen Kontakten:
- Lebensbegleitung von allen Menschen, vor allem

aber von Menschen im Berufsleben, für Familien,
für Senior/inn/en und für Menschen in verschiede-
nen Lebensformen;

- Offenheit für verschiedene Lebensformen;
- Teamfähigkeit, Kontaktfreude, respektvollen und

wertschätzenden Umgang;
- begeisternde Arbeit mit den Kindern, den Konfir-

manden und der Jugend;
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- fundierte theologische Arbeit, die sich auch in
innovativem Unterricht zeigt;

- Leitung des Studentenheimes und Kontakt zu den
Student/inn/en im Haus;

- intensive Betreuung der Senior/inn/en, die nicht in
einem Heim wohnen;

- Aufbau einer Arbeit mit Trauernden sowie Trau-
erbegleitung. Die seelsorgerlichen Möglichkeiten,
die sich aus der Nähe zum Kommunalfriedhof er-
geben, sollen ausgenützt und die ökumenischen
Kontakte in diesem Bereich besonders gepflegt
werden.

- eine/n Pfarrer/in, der/dem Bildungsarbeit und Kir-
chenmusik ein Anliegen ist;

- Begeisterungsfähigkeit für Kultur im Raum Salz-
burg;

- Pflege der Kontakte zu den verschiedenen Institu-
tionen vor Ort, den politischen Gemeinden sowie
starkes Interesse an Öffentlichkeitsarbeit.

Mit dieser Pfarrstelle ist eine Religionsunterrichtsver-
pflichtung im Ausmaß von acht Wochenstunden an
höheren Schulen in der Stadt Salzburg verbunden.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis spätestens
30. März 2021 an das Presbyterium der Evangeli-
schen Pfarrgemeinde A.u.H.B. Salzburg Auferste-
hungskirche, Dr.-Adolf-Altmann-Straße 1, 5020
Salzburg, Tel. 0662 83 31 89 oder per E-Mail:
PG.Salzburg_Auferstehungskirche@evang.at.
Auskunft erteilen gerne Kurator Dr. Kurt Faber,
Tel. 0699 884 538 53, E-Mail: kurator@
auferstehungskirche-sbg.at oder Senior Pfarrer Adam
Faugel, Tel. 0699 188 77 561, E-Mail: adam.faugel@
evang.at.
Beachten Sie bitte auch die Informationen auf unserer
Homepage www.auferstehungskirche-sbg.at.
(Zl. GD 266b; 192/2021 vom 11. Februar 2021)

28. Ausschreibung (erste) der nicht mit der
Amtsführung verbundenen 50 % Pfarrstelle
(in Kombination mit 20 % EHG-Stelle und

30 % Pfarrstelle mit voller Lehrverpflichtung)
der Evangelischen Pfarrgemeinde A.u.H.B.

Salzburg Auferstehungskirche
Die Evangelische Pfarrgemeinde A.u.H.B. Salzburg
Auferstehungskirche schreibt zum 1. September 2021
die nicht mit der Amtsführung verbundene 50 % Pfarr-
stelle aus. Diese kann mit einer 30 % Pfarrstelle mit
voller Lehrverpflichtung sowie mit einer 20 % EHG-
Stelle kombiniert werden.
Die Pfarrgemeinde zählt rund 2.000 Gemeindeglieder.
Das Gemeindegebiet umfasst den Süden der Stadt
Salzburg links der Salzach sowie die politischen
Gemeinden Anif und Grödig.
Schulen verschiedener Schultypen, die Pädagogische
Hochschule, die Naturwissenschaftliche und die Geis-
teswissenschaftliche Fakultät der Universität und alle

Schulen des Diakonievereines befinden sich auf dem
Gemeindegebiet. Das Studentenheim Katharina Bora
ist im Pfarrzentrum integriert.
Die Gemeinde Auferstehungskirche ist durch Zuzug,
besonders nach dem Zweiten Weltkrieg, und durch die
nachfolgende Teilung der Gemeinde Salzburg Chris-
tuskirche entstanden. Nach wie vor werden laufend
neue Siedlungen im Süden der Stadt gebaut. Durch
diese Gegebenheiten gibt es einen starken Wechsel
von Zu- und Abzug auf dem Gebiet unserer Pfarrge-
meinde.
Das Gemeindezentrum ist mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln gut erreichbar und hat einen Garten. Der Bau
wurde vor 20 Jahren errichtet, die Pfarrwohnung wird
gerade neu saniert. Sie hat 106 m² (kann bei Bedarf
erweitert werden) mit gartenseitigem Balkon, Abstell-
raum, Kellerabteil, Carport sowie Gartenbenützung.
Außerhalb der Wohnung steht ein zusätzliches Büro
zur Verfügung.
Aufgaben und Schwerpunkte der 50 % Pfarrstelle (in
Kombination mit 20 % EHG-Stelle und 30 % Pfarr-
stelle mit voller Lehrverpflichtung) sowie der gleich-
zeitig ausgeschriebenen mit der Amtsführung verbun-
denen Pfarrstelle:
In der Auferstehungskirche werden Gottesdienste an
allen Sonn- und Feiertagen gefeiert, in den drei großen
Altersheimen auf unserem Gemeindegebiet einmal im
Monat. Die Gottesdienste, Amtshandlungen, Seelsor-
ge und schwerpunktmäßigen Arbeitsgebiete werden
unter den Inhaber/inne/n der beiden Pfarrstellen, der
amtsführenden Stelle und der 50 % Pfarrstelle im Ein-
vernehmen mit dem Presbyterium festgelegt. So soll
den individuellen Begabungen der Bewerber/innen
möglichst entgegengekommen und die Teamarbeit ge-
fördert werden. Da beide Pfarrstellen gleichzeitig aus-
geschrieben werden, ergibt sich die einmalige Chance
einer Neuaufteilung der Arbeitsbereiche.
Wir bieten:
ein herausforderndes, interessantes Tätigkeitsfeld, das
Spielraum für Eigeninitiative und Gestaltung nach ei-
genen Stärken und Ideen bietet. Unterstützt werden
Sie dabei von einem engagierten Team von kompe-
tenten Haupt- und Ehrenamtlichen in allen Alters-
gruppen:
- eine halbtags beschäftigte Sekretärin sorgt für eine

geordnete Gemeindeadministration;
- die Liegenschaft wird von einem Küster betreut;
- es gibt gemeindeübergreifende sowie gemeindeei-

gene Jugendreferent/inn/en für die Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen;

- der Kirchenmusiker unserer Gemeinde plant die
kirchenmusikalischen Aktivitäten der Gemeinde;

- Besuchsdienstkreis für Geburtstagsbesuche und
weitere ehrenamtliche Mitarbeiter/innen;

- mehrere Lektor/inn/en;
- Kirchenbeitragsverband und Gemeindeverband

der evangelischen Salzburger Gemeinden;
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- ökumenische Kontakte/Kanzeltausch und vorhan-
dene Kontakte zu katholischen Schwestergemein-
den.

Wir wünschen uns:
- Betreuung der vorhandenen Angebote für Men-

schen aller Altersgruppen, Begleitung der ehren-
amtlich Tätigen und Einbringung von neuen Ideen;

- Unterstützung und weiteren Ausbau der diakoni-
schen Arbeit der (ehrenamtlichen) Mitarbeiter/inn/
en. Die barrierefreie Bauweise der Kirche und der
Gemeinderäume sowie die gute Beheizbarkeit und
das große Parkareal für die Friedhofsbesucher/in-
nen bieten gute infrastrukturelle Möglichkeiten.

- Aufbau der Gemeindeentwicklung in der Wohn-
bereichsarbeit - Zusammenarbeit mit der Diakonie
und deren Einrichtungen vor Ort;

- Zusammenarbeit mit den beiden anderen evange-
lischen Gemeinden der Stadt Salzburg und Mitar-
beit in diversen übergemeindlichen Gremien;

- Fortführung der guten ökumenischen Kontakte zu
den katholischen Schwestergemeinden;

- Aufbau von interreligiösen Kontakten;
- Lebensbegleitung von allen Menschen, vor allem

aber von Menschen im Berufsleben, für Familien,
für Senior/inn/en und für Menschen in verschiede-
nen Lebensformen;

- Offenheit für verschiedene Lebensformen;
- Teamfähigkeit, Kontaktfreude, respektvollen und

wertschätzenden Umgang;
- begeisternde Arbeit mit den Kindern, den Konfir-

mand/inn/en und der Jugend;
- fundierte theologische Arbeit, die sich auch in

innovativem Unterricht zeigt;
- Leitung des Studentenheimes und Kontakt zu den

Student/inn/en im Haus;
- intensive Betreuung der Senior/inn/en, die nicht in

einem Heim wohnen;
- Aufbau einer Arbeit mit Trauernden sowie Trau-

erbegleitung. Die seelsorgerlichen Möglichkeiten,
die sich aus der Nähe zum Kommunalfriedhof er-

geben sollen ausgenützt, und die ökumenischen
Kontakte in diesem Bereich besonders gepflegt
werden.

- eine/n Pfarrerin, der/dem Bildungsarbeit und Kir-
chenmusik ein Anliegen ist;

- Begeisterungsfähigkeit für Kultur im Raum Salz-
burg:

- Pflege der Kontakte zu den verschiedenen Institu-
tionen vor Ort, den politischen Gemeinden sowie
starkes Interesse an Öffentlichkeitsarbeit;

- Evangelische Hochschulseelsorge Salzburg.
Im Bereich der Hochschulseelsorge sind die Auf-
gaben:
- seelsorgliche Begleitung von Studierenden und

Universitätsangehörigen;
- eigenverantwortliche Planung und Leitung von

Veranstaltungen zu theologischen und gesell-
schaftlichen Themen sowie von gottesdienstlichen
Feiern;

- Kooperation mit der KHG Salzburg;
- Teilnahme an den Jahreskonferenzen und Freizei-

ten der EHG in Österreich.
Mit dieser Pfarrstelle ist eine Religionsunterrichtsver-
pflichtung im Ausmaß von zehn Wochenstunden an
höheren Schulen in der Stadt Salzburg verbunden.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis spätestens
30. März 2021 an das Presbyterium der Evangeli-
schen Pfarrgemeinde A.u.H.B. Salzburg Auferste-
hungskirche, Dr.-Adolf-Altmann-Straße 1, 5020
Salzburg, Tel. 0662 83 31 89 oder per E-Mail:
PG.Salzburg_Auferstehungskirche@evang.at.
Auskunft erteilen gerne Kurator Dr. Kurt Faber,
Tel. 0699 884 538 53, E-Mail: kurator@
auferstehungskirche-sbg.at oder Senior Pfarrer Adam
Faugel, Tel. 0699 188 775 61, E-Mail: adam.faugel@
evang.at.
Beachten Sie bitte auch die Informationen auf unserer
Homepage www.auferstehungskirche-sbg.at.
(Zl. GD 266b; 193/2021 vom 11. Februar 2021)

Bestellungen und Zuteilungen A.B.

29. Zuteilung von Mag. Patrick Leistner
Mag. Patrick Leistner wird gemäß § 7 Abs. 1 und 2
OdgA mit Wirkung vom 1. März 2021 als Lehrvikar
der Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. Perchtolds-
dorf zugeteilt. Lehrpfarrer ist MMag. Andreas
Fasching.
(Zl. P 2422; 182/2021 vom 9. Februar 2021)
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Beauftragungen, Delegationen und Vertretungen

30. Liste der Betreuungspfarrer/Betreuungspfarrerinnen für die Gemeindepraktika

Der Evangelische Oberkirchenrat A.u.H.B. veröffentlicht hiermit die Liste der Pfarrer/Pfarrerinnen, bei denen
ein Gemeindepraktikum absolviert werden kann.

Evangelische Superintendenz A.B. Burgenland
Pfarrerin Mag. Andreas Carrara Bernstein
Pfarrer Mag. Stefan Grauwald Weppersdorf
Senior Mag. Joachim Grössing Mörbisch
Pfarrerin Mag.a Iris Haidvogel Gols
Pfarrer Mag. Andreas Hankemeier Pöttelsdorf
Pfarrer Dr. Gerhard Harkam Stadtschlaining/Holzschlag
Pfarrer Mag. Heribert Hribernig Markt Allhau
Senior Mag. Carsten Marx Großpetersdorf/Rechnitz
Pfarrerin Mag.a Silvia Nittnaus Zurndorf
Pfarrerin Mag.a Sieglinde Pfänder Oberwart
Pfarrer Dr. Herbert Rampler Eisenstadt
Pfarrerin Mag.a Ingrid Tschank Gols

Evangelische Superintendenz A.B. Kärnten
Senior Mag. Michael Guttner Feld am See
Pfarrerin Mag.a Regina Leimer Tschöran
Senior Mag. Martin Madrutter Pörtschach
Pfarrerin Mag.a Renate Moshammer Wolfsberg
Pfarrer Mag. Martin Müller Waiern
Pfarrer Mag. Jürgen Öllinger St. Ruprecht
Pfarrer Mag. Oliver Prieschl Verband der Evang. Pfarrgemeinden

im Lieser- und Maltatal
Pfarrerin Mag.a Renate Sauer Agoritschach-Arnoldstein/Bad Bleiberg
Seniorin Mag.a Dagmar Wagner-Rauca Unterhaus-Millstätter See

Evangelische Superintendenz A.B. Niederösterreich
Pfarrerin MMMag.a Alexandra Battenberg Schwechat
Pfarrer Mag. Benjamin Battenberg Schwechat
Senior Mag. Christian Brost Stockerau
Pfarrerin Mag.a Dace Dislere-Musta Gmünd-Waidhofen a.d. Thaya
Pfarrer MMag. Andreas Fasching Perchtoldsdorf
Pfarrer Mag. Rainer Gottas Bad Vöslau
Pfarrer Mag. Siegfried Kolck-Thudt Amstetten
Pfarrer Mag. Dietmar Kreuz Purkersdorf
Pfarrer Mag. Andreas Lisson Gloggnitz
Pfarrerin Mag.a Ulrike Nindler Tulln
Pfarrerin Mag.a Anna Elisabeth Peterson Korneuburg
Seniorin Mag.a Birgit Schiller Horn
Pfarrerin Mag.a Anne Tikkanen-Lippl Mödling
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Evangelische Superintendenz A.B. Oberösterreich
Pfarrerin Mag.a Esther Eder Gosau
Pfarrer Mag. Martin Eickhoff Stadl-Paura
Pfarrer Dr. Wolfgang Ernst Linz-Innere Stadt
Pfarrer Mag. Roman Fraiss Lenzing-Kammer
Pfarrer Mag. Dankfried Kirsch Hallstatt
Senior Dr. Markus Lang Vöcklabruck
Pfarrer Mag. Alexander Lieberich Scharten
Pfarrerin Mag.a Gabriele Neubacher Attersee
Pfarrer Mag. Hans Peter Pall Linz-Urfahr
Pfarrer Mag. Jörg Schagerl Linz-Süd
Pfarrer Mag. Günter Scheutz Bad Goisern
Pfarrer Mag. Tom Stark Ried i.I. und Schärding
Pfarrer Mag. Günter Wagner Gallneukirchen
Pfarrer Mag. Roland Werneck Wels

Evangelische Superintendenz A.B. Salzburg/Tirol
Pfarrer Dr. Peter Gabriel Hallein
Pfarrer Mag. Werner Geißelbrecht Innsbruck-Christuskirche
Pfarrer Mag. Bernhard Groß Innsbruck-Christuskirche
Pfarrer Dr. Robert Jonischkeit Kufstein
Pfarrerin Mag.a Assunta Kautzky Innsbruck-Auferstehungskirche
Pfarrer Mag. Tilmann Knopf Salzburg-Christuskirche
Pfarrer Mag. Dietmar Orendi Salzburg-Nördlicher Flachgau
Pfarrerin Mag.a Andrea Petritsch Jenbach
Pfarrerin Mag.a Barbara Wiedermann Salzburg-Christuskirche

Evangelische Superintendenz A.B. Steiermark
Pfarrerin Mag.a Martina Ahornegger Ramsau
Pfarrer Mag. Andreas Gerhold Stainz-Deutschlandsberg
Pfarrer lic.theol. Andreas Gripentrog Radstadt
Senior Mag. Dr. Gernot Hochhauser Liezen-Admont
Pfarrer Dr. Manfred Mitteregger Gröbming
Senior Mag. Thomas Moffat Leoben
Pfarrer Mag. Paul Nitsche Graz-Kreuzkirche
Seniorin Dr.in Marianne Pratl-Zebinger Leibnitz
Pfarrer Mag. Rudolf Waron Kapfenberg
Pfarrerin Mag.a Daniela Weber Trofaiach-Eisenerz
Pfarrer Matthias Weigold, MTh Graz-Heilandskirche
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Evangelische Superintendenz A.B. Wien
Pfarrer Mag. Thomas Dopplinger Wien-Favoriten-Gnadenkirche
Pfarrer MMag. Wilfried Fussenegger Wien-Innere Stadt
Pfarrerin Mag.a Anna Kampl Wien-Simmering
Pfarrerin Mag.a Elke Petri Wien-Landstraße
Pfarrerin Mag.a Gerda Pfandl Wien-Donaustadt
Seniorin Angelika Reichl, MTh Wien-Hietzing
Pfarrerin Mag.a Edith Schiemel Wien-Gumpendorf
Pfarrer Dr. Szilárd Wagner Wien-Ottakring
Pfarrerin Katja Wahler-Bachl, MTh Wien-Hietzing
Senior Dr. Michael Wolf Wien-Favoriten-Christuskirche

Evangelische Kirche H.B. in Österreich
Landessuper-
intendent

Mag. Thomas Hennefeld Wien-West

Pfarrer Mag. Harald Kluge Wien-Innere Stadt
Oberkirchenrat Mag. Michael Meyer Dornbirn
Pfarrer Mag. Richard Schreiber Linz
Pfarrer Mag. Ralf Stoffers Bregenz
Oberkirchenrat Mag. Johannes Wittich Wien-Süd

(Zl. A 67; 158/2021 vom 4. Feber 2021)

Mitteilungen

31. Kollektenaufruf zur Baukollekte am
Ostersonntag, den 4. April 2021

Liebe Schwestern und Brüder!
Die kleine evangelische Pfarrgemeinde A.B. Stainz-
Deutschlandsberg in der Südweststeiermark mit ihren
790 Evangelischen muss drei gemeindeeigene Gebäu-
de erhalten und pflegen: die Friedenskirche in Stainz
(generalsaniert 1998/1999), die Christuskirche in
Deutschlandsberg (umgebaut und generalsaniert 2004
bis 2008) und das Pfarrhaus in Stainz. Dieses unter
Denkmalschutz stehende Pfarrhaus ist nach den bei-
den Kirchen nun das letzte, dringend anstehende Sa-
nierungsprojekt.
Eine Generalsanierung vom Keller bis zum Dach: Ent-
feuchtung, Errichtung eines barrierefreien Zugangs,
Fassaden- und Dacherneuerung, thermisch-energie-
sparende Konstruktionen, Sanitäranlagen, Elektro-
und Wasserinstallationen, Eingangsbereiche, Auffri-
schung der Pfarrwohnung und Bestandsrenovierung
der Einliegerwohnung.

Wir tun es gerne, weil das Pfarrhaus Ort der öffentli-
chen Begegnung ist, mit Gemeindegruppen und Sit-
zungen, mit Deutschkursen und Integrationsforen. Ein
Ort des Austauschs und des ökumenischen und inter-
religiösen Gesprächs.
Wir sind guten Mutes, dieses Projekt - wie die beiden
anderen - gut und zukunftsorientiert durchführen zu
können.
Wir danken allen, die mit ihrer heutigen Kollekte am
Ostersonntag diesem großen Projekt ihre Unterstüt-
zung gewähren. Ein ganz bedeutender Beitrag zu un-
serem Vorhaben!
Mit glaubensgeschwisterlichen Grüßen
herzlichst Ihre

OStR. Prof.
Mag. Daniel Gerhold

Kurator
Mag. Andreas Gerhold

Pfarrer

(Zl. KOL 05; 109/2021 vom 26. Jänner 2021)
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32. Kollektenaufruf für den Sonntag Jubilate,
25. April 2021: Evangelische Frauenarbeit

Die Evangelische Frauenarbeit in Österreich, die sich
als Vertretung aller evangelischen Frauen in den Pfarr-
gemeinden versteht, bietet in ihren Arbeitszweigen
Spiritualität, Ökumene, Diakonisch-Soziales, Gesell-
schaftspolitik, Entwicklungszusammenarbeit und Per-
sönlichkeitsbildung sowohl auf diözesaner Ebene als
auch auf Bundesebene Bildungsveranstaltungen für
Frauen an. Die Themen dafür orientieren sich an den
Bedürfnissen und Interessen der Frauen, an kirchlich
relevanten Themen und gesellschaftlichen Notwen-
digkeiten. Wir versuchen Frauen in ihrem Engage-
ment zu unterstützen und zu fördern, sie gleichzeitig
aber auch dazu zu ermutigen mit sich selbst und ihren
Ressourcen sorgsam umzugehen. Vor allem in so
herausfordernden Zeiten wie in der Corona-Pandemie
sehen wir darin eine besonders wichtige Aufgabe.
In Zeiten, die es nicht zulassen, dass wir einander re-
gelmäßig treffen, haben sich unsere in einem Zwei-
Jahres-Rhythmus erscheinende „Themenmappen“ so-
wie unser viermal jährlich erscheinendes Magazin
„efa“, aber auch unser seit 2020 erscheinender
Newsletter sowie unsere Facebook-Seite nicht nur als
wichtige Informationsquellen und Arbeitsbehelfe,
sondern auch als wichtiges Element der Verbunden-
heit erwiesen.
Der Großteil der vielfältigen Arbeit in der EFA wird
ehrenamtlich geleistet. Dafür sind wir sehr dankbar.
Aber auch das größte ehrenamtliche Engagement
braucht verlässliche Strukturen und administrativen
Aufwand, der Geld kostet. Darüber hinaus wenden
sich immer wieder auch Frauen, die in finanzielle Not-
lagen geraten, mit der Bitte um Hilfe an uns. Leider
waren wir gerade im Jahr 2020 hier besonders gefragt.
Auch weil es in diesen Fällen nicht so sein soll, dass
Gespräche und persönliche Zuwendung das Einzige
sind, was wir anbieten können, erbitten wir Ihre Kol-
lekte!
Das Leitungsteam der
Evangelischen Frauenarbeit in Österreich
(Zl. KOL 07; 210/2021 vom 15. Feber 2021)

33. Seelenstandsbericht 2020:
Evangelische Kirche A.u.H.B. in Österreich

Der gemeinsame Seelenstandsbericht wird entspre-
chend der Richtlinie 2010 zur Neuregelung des
Seelenstandsberichtes (ABl. Nr. 81/2010) erstellt.
Die Daten für den Seelenstand wurden in beiden Kir-
chenregimenten mit dem Stichtag 8. Jänner 2021 über
den Datenbestand in EGON erhoben. Sie bilden den
Stand zum 31. Dezember 2020 ab. Basis sind also alle
im Jahr 2020 erfolgten und bis zum Stichtag 8. Jänner
2021 in EGON erfassten Bewegungen.

Übersicht Berichtsspalten
Zahl der Mitglieder

und Änderung im Vergleich zum Vorjahr

Mitglieder gesamt Summe aus Mitgliedern A.B.
und Mitgliedern H.B.

Mitglieder A.B Gezählt wird, wer das Be-
kenntnis A.B. und seinen
Wohnsitz in der Pfarrgemein-
de hat bzw. wer das Bekenntnis
A.B. hat und Wahlgemeinde-
Mitglied ist.

Mitglieder H.B. Gezählt wird, wer das Be-
kenntnis H.B. und seinen
Wohnsitz in der Pfarrgemein-
de hat bzw. wer das Bekenntnis
H.B. hat und Wahlgemeinde-
Mitglied ist.

Veränderung abs. Änderung der Summe der Mit-
glieder A.B. und Mitglieder
H.B. im Vergleich zum Vor-
jahr absolut.

Veränderung rel. Änderung der Summe der Mit-
glieder A.B. und Mitglieder
H.B. im Vergleich zum Vor-
jahr in Prozent.

Bewegungsdaten

Eintritte Ein Eintritt erfolgt zunächst in
der Wohnsitzgemeinde. Dort
wird gezählt. Ein Wahlge-
meindeantrag kann sich an-
schließen.

Austritte Ein Austritt erfolgt in der
Wohnsitz- oder Wahlgemein-
de. Dort wird gezählt.

Getaufte Gezählt werden die Taufen
von Kindern, die gemäß der
Mitgliedschaft der Eltern oder
Erziehungsberechtigten bzw.
eines Elternteils oder eines Er-
ziehungsberechtigten mit der
Taufe Wohnsitz- oder Wahl-
gemeindemitglieder werden,
unabhängig vom Ort der Tau-
fe.
Unabhängig vom Ort der Tau-
fe eines Erwachsenen wird die-
ser Mitglied seiner Wohnsitz-
gemeinde und dort gezählt. Ein
Wahlgemeindeantrag kann
sich anschließen.

Todesfälle Gezählt werden die Todesfälle
eigener Wohnsitz- oder Wahl-
gemeindemitglieder unabhän-
gig von Ort und Charakter der
Bestattung.
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Zuzüge Inland Gezählt werden Zuzüge in die
Pfarrgemeinde aus dem In-
land.

Wegzüge Inland Gezählt werden Wegzüge aus
der Pfarrgemeinde ins Inland.

Zuzüge Ausland Gezählt werden Zuzüge in die
Pfarrgemeinde aus dem Aus-
land.

Wegzüge Ausland Gezählt werden Wegzüge ei-
gener Wohnsitz- oder Wahlge-
meindemitglieder ins Ausland.

Wahlgemeinde-
zugänge

Gezählt werden Zugänge
durch Wahlgemeindeanträge
in die Pfarrgemeinde.

Wahlgemeinde-
abgänge

Gezählt werden Abgänge
durch Wahlgemeindeanträge
aus der Pfarrgemeinde.

Nachtrag 2019 Eintritte, Austritte, Taufen und
Todesfälle aus dem Jahr 2019,
die zum Stichtag des
Seelenstandsberichtes 2019
(08.01.2020) noch nicht in
EGON erfasst waren und im
Laufe des Jahres 2020 nachge-
tragen wurden, werden hier in
ihrer Wirkung auf die Ände-
rung des Seelenstandes auf-
summiert ausgewiesen.

Nicht bewegungsrelevante Matrikenereignisse

KonfirmandInnen Gezählt werden die Konfirma-
tionen der eigenen Wohnsitz-
oder Wahlgemeindemitglieder
unabhängig vom Ort der Kon-
firmation.

Getraute/
Gesegnete

Gezählt werden die getrauten/
gesegneten Evangelischen in
ihrer Wohnsitz- oder Wahlge-
meinde unabhängig vom Ort
der Trauung/Segnung inklusi-
ve der bei katholischen Trau-
ungen mit evangelischer
Assistenz getrauten Evangeli-
schen.

Bestattete Gezählt werden die Bestatte-
ten, die Wohnsitz- oder Wahl-
gemeindemitglieder waren,
unabhängig vom Ort der Be-
stattung.
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Motivenbericht: Kirchengesetz über die
finanzielle Unterstützung unversorgter

Pfarrgemeinden
Pfarrgemeinden, die längere Zeit über keinen Pfarrer
und keine Pfarrerin verfügen und daher unversorgt
sind, entstehen Mehrkosten. Erfahrungsgemäß leidet
auch die inhaltliche Arbeit in den Gemeinden. Die
Kirche A.B. leistet daher durch die Einführung einer
finanziellen Hilfe eine notwendige Unterstützungs-
leistung an Gemeinden, die in eine schwierige Situa-
tion geraten sind.
Die Idee einer finanziellen Unterstützung geht auf den
Antrag der Superintendentialversammlung Oberöster-
reich an die 15. Synode der Evangelischen Kirche
A.B. zurück. Diese hat in ihrer 4. Session im Dezem-
ber 2019 dem Kirchenpresbyterium und dem Rechts-
und Verfassungsausschuss den entsprechenden An-
trag mit dem Ersuchen Gesetzesvorlagen vorzulegen
zugewiesen. In Folge wurde die Thematik nicht nur in
diesen beiden Gremien behandelt, sondern insbeson-
dere wegen der finanziellen Auswirkungen auch im
Finanzausschuss und dem Oberkirchenrat A.B. Basie-
rend auf den Beratungen aller beteiligten Gremien hat

der Evangelische Oberkirchenrat nun den vorliegen-
den Entwurf ausgearbeitet.
Zu § 3: Erfahrungswerte zeigen, dass Pfarrgemeinden
ein Jahr meist noch gut überbrücken können und die
meisten Pfarrgemeinden in diesem Zeitraum auch
wiederbesetzt werden können. Gelingt dies aber nicht
und nehmen die Belastungen für die Gemeinde zu, soll
es eine Unterstützung geben. Bleiben Pfarrgemeinden
aber länger als vier Jahre unbesetzt, kann eine finan-
zielle Hilfe kein adäquates Mittel mehr sein, sondern
es braucht in diesen Fällen weitergehende Überlegun-
gen und Maßnahmen, weshalb die finanzielle Unter-
stützungsleistung auf drei Jahre befristet wird.
Zu § 4: Die Pauschalierung soll Verwaltungsaufwand
und damit auch Personalkosten geringhalten.
Zu § 6 Abs. 3: Die finanzielle Unterstützung unver-
sorgter Pfarrgemeinden in der vorgesehenen Form soll
jedoch keine Dauerlösung sein, vielmehr braucht es
umfassendere Überlegungen, wie die Evangelische
Kirche in Österreich zukunftsfähig gemacht werden
kann. Diese gesetzliche Maßnahme wird daher be-
wusst auf fünf Jahre befristet.

Amtsblatt für die Evangelische Kirche in Österreich Feber 2021   53



54   Amtsblatt für die Evangelische Kirche in Österreich Feber 2021



Terminevidenz regionaler und überregionaler Veranstaltungen
Um die Planung von Veranstaltungen zu erleichtern und um Terminkollisionen möglichst zu vermeiden, ist
beim Presseamt der Evangelischen Kirche eine zentrale Terminevidenz eingerichtet. Alle regionalen und über-
regionalen Veranstaltungen wie Gemeindetage, Pfarrkonferenzen, Superintendentialversammlungen u. dgl. —
auch solche, die mehr für den kircheninternen Bereich gelten — sind dem Presseamt mitzuteilen. Ebenso kann
telefonisch, per Fax oder über Internet abgefragt werden, ob an einem bestimmten Tag bereits Veranstaltungen
geplant sind.

Das Amtsblatt wolle genau gelesen werden — Erlagscheine mit Verwendungszweck versehen — Ge-
schäftsstücke ausnahmslos im Dienstweg vorlegen — Behandlung mehrerer Angelegenheiten in einem
Geschäftsstück ist unzulässig — In Antworten Geschäftszahl (Beitragskontonummer) anführen — Fris-
ten beachten (Kollekten-Ablieferung, Vorlage der Rechnungsabschlüsse, Seelenstandsbericht usw.)
Wir ersuchen alle GlaubensgenossInnen, ihnen bekanntwerdende Zu- und Wegzüge, Geburten, Trauungen und

Todesfälle evangelischer GlaubensgenossInnen dem Pfarramt mitzuteilen.
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